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4 BESTIMMUNGEN ZU DEN EINZELNEN ZONEN
4.10 Gefahrenzonen

Art. 58a Allgemein

1
Bei in Gefahrenzonen gelegenen Neubauten und -anlagen sowie bei wesentlichen Änderungen be-
stehender Bauten und Anlagen in Gefahrenzonen sind Massnahmen zu treffen, die die Bauten und
Anlagen gegen die Auswirkungen der spezifischen Naturgefahren hinreichend schützen.

2
Die baulichen Massnahmen, die zum Schutz vor spezifischen Naturgefahren geplant sind, sind in
den Baugesuchsunterlagen darzustellen und zu beschreiben.

Art. 58b Gefahrenzonen Überschwemmung
1
Gebäude und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass sie durch mögliche Hochwasserereig-
nisse von einer mittleren Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 Jahre) und unter Beach-
tung der gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht wesentlich beschädigt
werden oder Folgeschäden verursachen. Darüberhinausgehende Schutzmassnahmen, welche das
Sicherheitsniveau der Gebäude oder haustechnischen Anlagen erhöhen, liegen in der Eigenverant-
wortung. Weitergehende Schutzmassnahmen sind zwingend auszuführen, wenn das reglementa-
rische Schutzziel die Sicherheit von Personen in und um die Baute oder Anlage nicht angemessen
zu gewährleisten vermag.

2
Die Schutzhöhe ist im Baugesuch auf Basis der Naturgefahrenkarte zu definieren. Sie orientiert sich
an der maximalen Überschwemmungshöhe eines Hochwassers mit mittleren Eintretenswahrschein-
lichkeit (Jährlichkeit 100 Jahre). Als Messbasis für die Schutzhöhe gilt das gewachsene bzw. vorlie-
gend abgegrabene oder aufgeschüttete Terrain in unmittelbarem Nahbereich des zu schützenden
Objektes.

3
Gebäudeteile, welche unterhalb der Schutzhöhe liegen, sind so auszugestalten, dass keine Schäden
durch eindringendes Wasser entstehen können; unterhalb der Schutzhöhe sind vor Überschwem-
mungen ungeschützte Öffnungen in der Gebäudehülle untersagt.

4
Gebäudehüllen unterhalb der Schutzhöhe sind so zu erstellen, dass sie den Beanspruchungen (Was-
serdruck, Nässe, Schwemmmaterial) durch mögliche Hochwasserereignisse genügen.

5
Wird das Gelände aus Gründen des Hochwasserschutzes aufgeschüttet, wird die Fassaden- und Ge-
bäudehöhe ab dem tiefsten Punkt des aufgeschütteten Terrains jedoch höchstens ab der Schutz-
höhe gemessen.


